
Beschreibung zu den Grabarten und Gestaltungsmöglichkeiten 

 

Kath. Kirchengemeinde 
St. Josef Essen Ruhrhalbinsel 

Friedhofsverwaltung 
Klapperstr. 72 

        45277 Essen 
 0201/480427 

 friedhofsverwaltung@st-josef-ruhrhalbinsel.de 

Pflegefreies Urnenreihengrab 
 

Hinweis zur Satzung: 

Es handelt sich hier um eine Grabstätte ohne Gestaltungsmöglichkeit § 20 Absatz 3 

 

Auf den Friedhöfen 
 

• St. Mariä Heimsuchung 
Kath. Friedhof Überruhr 
Hinseler Hof, 45277 Essen 
 

• St. Josef 
Kath. Friedhof Kupferdreh 
An den Friedhöfen, 45257 Essen 
 

• Herz Jesu 
Kath. Friedhof Burgaltendorf 
Alte Hauptstr., 45259 Essen 

 
 
 

 
Nutzungszeit Ruhezeit Urne 25 Jahre,  

  

Belegung je Stelle 1 Urne (Standardtiefe) 

  

Lage des Grabes Wird durch die Friedhofsverwaltung festgelegt 

  

Grabgröße  

  

Verlängerung des 
Nutzungsrechtes 

Ist nicht möglich 

  

Pflege Erfolgt durch die Friedhofsverwaltung für die Dauer der Nutzungszeit 

  

Trauerfeier Ist in der Friedhofskapelle oder auf dem Andachtsplatz möglich 

  

Grabgang Ist möglich 

  

Fixe Gebühren Beerdigungsgebühren:  
 

Grabnutzungsgebühren: 1.955,00 € 
Grabbereitungsgebühr:      262,00 € 
(Aushub u. Ausgrünen) 

Verwaltungsgebühr:             50,00 € 
 

Gesamt:                            2.267,00 € 

  

Variable Gebühren Benutzung der Kühlräume /Leichenkammer in St. Mariä Heimsuchung, 
Herz Jesu und St. Josef :120,00 € 
Kapellennutzung in St. Mariä Heimsuchung, Herz Jesu und St. Josef: 
300,00 € in St. Barbara und St. Mariä Geburt 200,00€ 
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Besonderheiten Die Gestaltung und Pflege der Grabstelle erfolgt durch die 
Friedhofsverwaltung. 

  

Grabaufbauten Es wird ein einheitliches Grabmal mit den Daten der verstorbenen Person 
(Vor- und Nachname, Geburts- und Sterbejahr) angefertigt und auf der 
Grabstelle aufgestellt. 

  

Einfassung Eine Einfassung ist nicht vorgesehen.  

  

Bepflanzung Die Grabfläche wird mit Rasen bepflanzt 

  

Gestaltungselemente Blumen und Kerzen dürfen auf einer separaten Fläche abgelegt werden 

  

 


